
Sport in einem Verein sollte Spaß machen und muss nicht Teuer sein!

Vereinssatzung
des

Sportclub Münster United e.V.

vom 20. August 2005

Sportclub Münster United e.V.
Postfach 47 02 12

48076 Münster

Der Verein für mehr Sportlichkeit



§ 1
Name und Sitz  des Vereins

Der am 20.08.2005 in Münster gegründete Verein führt den Namen
"Sportclub Münster United e. V. ". 
Der Verein Sportclub Münster United e.V.  hat seinen Sitz in Münster. 
Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Münster einzutragen.

§ 2
Zweck des Vereins

1.
Der Verein erstrebt die Mitgliedschaft im Fußball- und Leichtathletik - Verband Westfalen 
e.V. (FLVW). Der Vorstand wird ermächtigt, alle zum Erwerb der Verbandsmitgliedschaft 
erforderlichen Willenserklärungen namens des Vereins abzugeben. Mit dem 
Verbandsbeitritt unterwirft sich der Verein und seine Einzelmitglieder der Satzung, den 
Ordnungen und Richtlinien des FLVW.

2.
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Zweck des Vereins ist 
die Förderung des Sportes, der sportlichen Jugendarbeit und Beruf und Sport zu 
vereinigen.

3.
Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Förderung sportlicher Übungen und 
Leistungen verwirklicht. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke.

4.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Der Verein ist politisch und 
konfessionell neutral.

§ 3
Erwerb der Mitgliedschaft

1.
Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Wer die Mitgliedschaft 
erwerben will, hat an den Vorstand einen schriftlichen Aufnahmeantrag zu richten. Bei 
Minderjährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Der Vorstand 
teilt seine Entscheidung dem Antragsteller mit.
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2.
Die Mitglieder erkennen als für sich verbindlich die Satzungen, Ordnungen und 
Wettkampfbestimmungen der Verbände an, denen der Verein angehört. Über die 
Verleihung der Ehrenmitgliedschaft entscheidet die Mitgliederversammlung. 
Ehrenmitglieder haben alle Mitgliederrechte.

§ 4
Beendigung der Mitgliedschaft

1.
Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder Ausschluss. Die Austrittserklärung ist 
schriftlich an den Vorstand zu richten. 
Der Austritt ist nur zum Schluss eines Quartals unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen 
zulässig.

§ 5
Beiträge

1.
Jedes Mitglied hat einen Beitrag zu zahlen und zwar jeweils halbjährlich im voraus. Die 
jährliche Mitgliederversammlung entscheidet über die Höhe dieser Beiträge sowie über 
die Festsetzung außerordentlicher Beiträge für besondere Zwecke.  
2.
Ehrenmitglieder können von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen und Umlagen befreit 
werden.

3.
Der Vorstand ist berechtigt, in Härtefällen Zahlungserleichterungen oder 
Beitragsermäßigung zu gewähren.
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§ 6
 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 7
Straf- und Ordnungsmaßnahmen

Ein Mitglied kann, nachdem ihm Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden ist, aus 
wichtigem Grund vom Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden, insbesondere 
wegen Vereinsschädigenden Verhaltens, grober oder wiederholter Verstöße gegen die 
Satzung, Nichtzahlung von Beiträgen trotz zweimaliger Mahnung.
Wenn ein Mitglied schuldhaft gegen die Satzung oder Anordnungen der Vereinsorgane 
verstößt, können nach vorheriger Anhörung vom Vorstand folgende Maßnahmen verhängt 
werden:
Verweis, zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und an den 
Veranstaltungen des Vereins.
Die Ordnungsmaßnahmen sind mit Begründung und Angabe des Rechtsmittels zu 
versehen.

§ 8
Rechtsmittel

Gegen die Ablehnung der Aufnahme (§ 2) und gegen alle Straf- und Ordnungsmaßnahmen 
(§ 5) ist Einspruch zulässig. Dieser ist innerhalb von einem Monat nach Zugang der 
Entscheidung beim Vorsitzenden einzulegen. Über den Einspruch entscheidet der 
Ältestenrat/Ehrenrat(§ 12). Bis zur endgültigen Entscheidung des Ältestenrats/Ehrenrats 
ruhen die Mitgliedschaftsrechte des betroffenen Mitglieds, soweit sie von der 
Entscheidung des Vorstands berührt sind.

§ 9
Vereinsorgane

Organe des Vereins sind:

- die Mitgliederversammlung
- der Vorstand
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§ 10
Mitgliederversammlung

1.
Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung.

2.
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet in jedem Jahr statt.

3.
Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt unter Mitteilung der Tagesordnung 
durch den Vorstand mit Schreiben an alle Mitglieder. 
Zwischen dem Tag der Einladung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von 
mindestens drei Wochen liegen.

4.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
mit entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es der Vorstand beschließt, oder ein 
Viertel der Mitglieder dieses schriftlich mit Begründung beim Vorsitzenden beantragt. 

5.
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder vom vollendeten 16. Lebensjahr an. 
Als Vorstandsmitglieder sind Mitglieder vom vollendeten 18. Lebensjahr an wählbar.

6.
Die Entscheidungen der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen gültigen Stimmen der Mitglieder beschlossen werden. Stimmenthaltungen 
bleiben für die Entscheidung unberücksichtigt.

7.
Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der 
Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens zwei 
Wochen vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand des Vereins eingegangen sind. 
Dringlichkeitsanträge dürfen nur behandelt werden, wenn die anwesenden Mitglieder mit 
einer zwei Drittel Mehrheit beschließen, dass sie als Tagesordnungspunkte aufgenommen 
werden. Ein Dringlichkeitsantrag auf Satzungsänderung ist unzulässig.
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8.
Über  die  Mitgliederversammlung  ist  eine  Niederschrift  zu  fertigen.  Sie  ist  von der 
Versammlungsleitung  und  von  dem/  der  von  der  Mitgliederversammlung  gewählten 
Protokollführer/in zu unterzeichnen und muss von der nächsten Versammlung genehmigt 
werden.

 9.
Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für die folgenden Angelegenheiten 
zuständig:
a) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das nächste
       Kalenderjahr
b) Feststellung der Jahresrechnung
c) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes
d) Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer
e) Entlastung des Vorstandes
f) Beschlussfassung über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins
g) Wahl des Vorstandes
h) Bestätigung des Jugendvorstandes
i) Wahl der Kassenprüfer
j) Beschlussfassung über Ordnungen und deren Änderungen.

§ 11
Vorstand

1.
Der Vorstand besteht aus:

- dem Vorsitzende(n)
- dem stellvertretenden Vorsitzende(n)
- dem Schatzmeister/in
- dem Schriftführer/in
- dem Jugendwart/in

2.
Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt. Seine 
Mitglieder bleiben bis zur Wahl eines Nachfolgers im Amt. Bei Ausscheiden eines 
Vorstandsmitglieds ist der Vorstand berechtigt, ein neues Mitglied kommissarisch bis zur 
nächsten Wahl zu berufen.

3.
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Der Vorstand wird ermächtigt, evtl. vom Registergericht beanstandete 
Satzungsbestandteile abzuändern.

4.
Der Vorsitzende beruft und leitet die Sitzungen des Vorstands. Er ist verpflichtet, den 
Vorstand einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder aber wenn dies von 
der Mehrheit der Vorstandsmitglieder verlangt wird.

5.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 
ist. Bei Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

§ 12
Ältestenrat / Ehrenrat

Der Ältestenrat / Ehrenrat besteht aus drei Mitgliedern, die nicht dem Vorstand angehören. 
Sie werden alle zwei Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt.

§ 13
Gesetzliche Vertretung

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter. Sie 
vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von ihnen ist allein 
vertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis zum Verein wird der Stellvertreter jedoch nur 
bei Verhinderung des Vorsitzenden tätig.

§ 14
Jugend des Vereins

1.
Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann der Jugend das Recht zur 
Selbstverwaltung im Rahmen der Satzung und der Ordnungen des Vereins eingeräumt 
werden.

2.
In diesem Fall gibt sich die Jugend eine eigene Jugendordnung, die der Genehmigung des 
Vorstands bedarf. Die Jugend entscheidet über die Verwendung der ihr zufließenden 
Mittel.
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§ 15
Abteilungen

1.
Für die im Verein betriebenen Sportarten können durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung Abteilungen gebildet werden, denen ein Abteilungsleiter vorsteht.

2.
Die Abteilungen können durch die Mitgliederversammlung ermächtigt werden, zusätzlich 
zum Vereinsbeitrag einen Abteilungs- oder Aufnahmebeitrag zu beschließen. Die 
Verwendung dieser Beiträge obliegt der Abteilung, die Kontrolle hierüber dem Vorstand.

3.
Für die Einberufung und Durchführung der Abteilungsversammlungen gelten die 
Vorschriften über die Mitgliederversammlung entsprechend.

§ 16
Ausschüsse

1.
Der Vorstand kann für bestimmte Vereinsaufgaben Ausschüsse bilden, deren Mitglieder 
vom Vorstand berufen werden.

2.
Die Mitglieder des Ausschusses wählen einen Vorsitzenden. Der Ausschussvorsitzende 
unterrichtet den Vorstand über die Arbeit und Vorschläge des Ausschusses.

§ 17
Protokollierung der Beschlüsse

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstands sowie der 
Abteilungsversammlungen und der Ausschüsse sind zu protokollieren. Das Protokoll ist 
vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen.

§ 18
Kassenprüfung

Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr durch zwei von der Mitgliederversammlung des 
Vereins auf zwei Jahre gewählte Kassenprüfer geprüft. Die Kassenprüfer erstatten der 
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Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer 
Kassenführung die Entlastung des Vorstands.

§ 19
Auflösung des Vereins

1.
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden.

2.
Die Einberufung einer solchen Versammlung darf nur erfolgen, wenn es

a) der Vorstand mit einer Mehrheit von drei Vierteln aller seiner Mitglieder 
beschlossen hat, oder

b) von einem Drittel der Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert wurde. 

3.
Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend ist. Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden.

4.
Sollte bei der ersten Versammlung weniger als die Hälfte der stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend sein, ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die dann mit einer 
Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig 
ist.

5.
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt sein 
Vermögen an. Stadtsportbund Münster., mit der Zweckbestimmung, dass dieses 
Vermögen unmittelbar und ausschließlich zur Förderung des Sports verwendet werden 
darf.

§ 20

 Satzungsbeschluss

Die Satzung wurde durch die Gründerversammlung am 20.08.2005 beschlossen. Sie tritt 
mit Eintragung ins Vereinsregister in Kraft.

9



Münster, den 20.08.2005

Für Anfänger genau das Richtige -
LAUF- und Walking-TREFFs

Sie haben seit Jahren keinen Sport mehr getrieben und wollen nun wieder 
einsteigen? Kein Problem! Sie haben noch nie in Ihrem Leben aktiv Sport 
getrieben und wollen nun damit anfangen? Kein Problem! Sie möchten mit 
einem Ausdauersport beginnen und wissen nicht, ob Sie leistungsfähig 
genug sind? Kein Problem! 

Gerade für Einsteiger, Widereinsteiger, gesundheitlich vorbelastete, 
Übergewichtige und ältere Personen bietet Walking ideale 
Zugangsbedingungen. Walking belastet das Herz-Kreislaufsystem sowie 
Muskeln, Sehnen, Bänder und Gelenke weniger als Laufen. Untrainierte 
und wenig leistungsfähige Personen gelingt es in aller Regel mühelos, mit 
Walking die entsprechende Belastungsintensität von ca. 60-70% der max. 
Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit zu erzielen. Sie genießen das Gefühl, 
sich trotz ausreichender körperlicher Belastung nicht überfordert zu fühlen 
- und das motiviert. Grundsätzlich gilt, dass Sie sich besser öfter, 
regelmäßig und bei mittlerer Belastung sportlich betätigen, anstatt 
unregelmäßig Höchstleistungen zu vollbringen. 

Auch der Laufeinsteiger, der meist untrainiert ist, wird vor allem in den 
LAUF- und Walking-TREFFs langsam an die Belastung und vor allem 
Belastungssteigerungen herangeführt. Ein Wechsel zwischen Lauf- und 
Gehintervallen ermöglicht auch Anfängern problemlos eine Stunde im 
LAUF-TREFF durchzuhalten. Der Einsteiger wird hier behutsam und 
allmählich an den kontinuierlichen Dauerlauf herangeführt, ohne dass er 
zu irgendeinem Zeitpunkt des Trainings überfordert ist. Probieren Sie es 
einfach aus, auch Sie können das!
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Wie es funktioniert und wo der nächste LAUF- und Walking-TREFF in 
Ihrer Nähe ist, erfahren Sie natürlich bei uns.

So funktioniert Walking!

WO?
Prinzipiell kann überall gewalkt werden. Wer die Natur genießen und
sich entspannen möchte, der sollte lieber im Wald oder Park walken;
besonders gelenkschonend walkt es sich auf Waldboden.
Wer nicht allein walken möchte, kann sich einer Walking-Gruppe in der
Umgebung anschließen. Schicken Sie uns einfach Ihre Anfrage und wir
nennen Ihnen Walking-TREFFs in Ihrer Nähe.

WIE OFT?
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Regelmäßigkeit. Wer
regelmäßig walkt und dabei die Trainingsintensität und
Trainingsdauer langsam steigert, ist auf dem richtigen Weg, seine Fitness
und Gesundheit zu verbessern. Mit einmaligen Höchstleistungen erreicht
man das gewünschte Ziel nicht.
Um die gewünschte Wirkung auf den Körper zu erzielen, sollte
mindestens 2 Mal pro Woche für 30-45 Minuten gewalkt werden; 3-4 Mal
pro Woche wäre optimal.

WAS IST ZU BEACHTEN?
Walking ist nahe an der natürlichen Alltagsbewegung Gehen, so dass
keine neuen Techniken erlernt werden müssen. Walking ist ein
aufrechtes, nicht verkrampftes, bewusstes Gehen mit verstärktem
Armeinsatz. Eine aufrechte Körperhaltung und ein aktiver Armeinsatz
sind die wichtigsten Punkte für eine gute Walking-Technik, so dass die
gesamte Rumpfmuskulatur beansprucht wird.
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Beitrittserklärung

Zur Person
Name Vorname  männlich

 weiblich

Straße und Hausnummer PLZ Ort

Tel. E-Mail

Fax 

Geburtstag Staatsangehörigkeit
Geburtsort

Freiwillige Angaben (nur zur Verwendung zur Vereinsverwaltung)
Hobbys

Aktivitäten in anderen Vereinen

Beruf

verheiratet mit

Hochzeitsdatum
Besondere Eigenschaften

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den Verein Mein Beitritt erfolgt zum
und erkenne die gültigen Vereinsstatuten als bindend an.

Vereinsbeitrag

Den Aktiv  Vereinsbeitrag von jährlich         € 70  

Den Familien  Vereinsbeitrag von jährlich € 130  
 überweise ich halbjährlich * jährlich * bis zum

auf das Vereinskonto
Kto.-Nr. BLZ bei Institut

 bitte ich von meinem Konto einzuziehen. 
     Die Einzugsermächtigung erteile ich mit unten stehender Unterschrift.

 wird jeweils per Scheck angewiesen
 wird jeweils bar auf das Vereinskonto eingezahlt

Ort, Datum Unterschrift

*Nicht Zutreffendes bitte streichen 
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